Ihr Schreiben vom xxx ist nicht geeignet, das von uns monierte besondere Kirchgeld auch nur annähernd zu begründen. 

Das Finanzamt hat die Steuern nach Rechtsnormen (§ 85 i.V.m. § 4 AO) festzusetzen und nicht nach Einzelfallentscheidungen. Die Festsetzung eines besonderen Kirchgeldes durch das Finanzamt XY verstößt gegen § 31 (1) BVerfGG.
Sie behaupten in Ihrem Schreiben vom xx.xx.xxxx im Ergebnis, das BVerfG habe in seinem Beschluss 2 BvR 591/06 etc. das besondere Kirchgeld auch für den Fall eines eigenen Einkommens des kirchenangehörigen Ehegatten gebilligt.
Die höchstrichterliche Rechtsprechung besagt das Gegenteil. Kurzgefasst: 

Das BVerfG hat in 2 BvR 591/06 etc. festgestellt, dass die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen der Heranziehung zum besonderen Kirchgeld in seinem Urteil 1 BvR 606/60 in seiner Gesamtheit sowie zudem in dessen Obiter dictum geklärt sind. Danach ist es zu verfassungsrechtlich geklärt, dass die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes an die Voraussetzung „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ gebunden ist, was Sie in Ihrem Schreiben vom xx.xx.xxxx unterschlagen. 

Weil das gesamte Urteil 1 BvR 606/60 lt. 2 BVR 591/06 etc. verfassungsrechtlich für das besondere Kirchgeld maßgeblich ist, sind seine tragenden Gründe nach § 31 BVerfGG für alle Behörden –also auch für Sie – in Kirchgeldsachen bindend, ansonsten liegt ein Verstoß gegen Art. 20 (3) GG vor (BVerfG, 2 BvR 1964/05). 
Diese tragenden Gründe besagen u.a., dass bei einem eigenen Einkommen des Kirchenmitglieds genau dieses Einkommen und nur dieses kirchlich zu besteuern ist, was eine Besteuerung des Lebensführungsaufwandes ausschließt. Sie besagen weiter, dass für eine Zusammenrechnen des Einkommens des steuerpflichtigen mit dem des nicht steuerpflichtigen Ehegatten die rechtliche Möglichkeit fehlt, es sei „systemwidrig“. Damit ist im Falle eines eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds die Bemessung des Lebensführungsaufwandes am gemeinsam zu versteuernden Einkommen ausgeschlossen. 
Urteile, die diese tragenden Gründe nicht berücksichtigen, verstoßen gegen Art. 20 (3) GG ((BVerfG, 2 BvR 1964/05) und können daher nicht zur Begründung weiterer Entscheidungen herangezogen werden. 

Die Einzelfallentscheidungen von 2 BvF 591/06 etc. sind für die weitere Rechtsanwendung belanglos, weil das deutsche Rechtssystem kein kasuistisches ist. 

Daher konnte der BFH in seinem Beschluss I B 109/12 ohne Rücksicht auf diese Einzelfallentscheidung auf Grundlage genau dieses Beschlusses  2 BvR 591/06 feststellen: „Die Rechtslage ist eindeutig.“ „Nur für diese Fallkonstellation“ „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ orientiert sich das besondere Kirchgeld am Lebensführungsaufwand des kirchenangehörigen Ehegatten. Daran ändern weder die sog. Vergleichsberechnung noch die KiStG etwas (BFH, I S 24/13).

Diese o.a. Einschränkung der Fallkonstellation bezieht sich ausweislich des Textes von I B 109/12  auch auf die hilfsweise Bemessung des Lebensführungsaufwandes am gemeinsam zu versteuenden Einkommen. 

Diese Rechtslage ist wie gesagt lt. BFH eindeutig. Diese Rechtslage haben Sie nach § 88 (2) AO zu berücksichtigen. 
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